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2 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

Soll das so weitergehen?
Wir Grazer, und mit uns alle jene, die das Schöne und Reizvolle unserer 

Stadt suchen, genießen immer wieder den herrlichen Weitblick über die 
Dächer von Graz, der sich uns vom Schloßberg aus bietet.

Aber wie steht es mit dem Weitblick unserer Stadtväter? Der Blick vom 
Schloßberg läßt leider auch erkennen, daß sie ihn mehr und,rmehr zu verlieren 
drohen.

Als gebürtige Grazerin, als eine, die dieser Stadt stets treu geblieben ist, 
habe ich mit bangem Gefühl manch seltsame Wandlungen erlebt. Mögen auch 
viele der Meinung sein, wir Frauen verstünden im allgemeinen nichts von 
Architektur, Stadtplanung und dergleichen, so möchte ich dem entgegenhalten, 
daß wir dafür ein gutes Empfinden für das Schöne haben. Wer wollte uns also 
ein Urteil verwehren, wenn es um die Schönheit unserer Stadt geht?

Wie immer man jedoch an oberster Stelle darüber denken mag, eines ist 
sicher: Hinsichtlich der Hochhäuser in Graz sind wir Frauen durchaus nicht 
allein mit der Meinung, daß es sich hier um eine Misere handelt. Es bedarf 
auch keiner uns Frauen unzumutbaren Logik, um zu dieser Ansicht zu kommen. 
Wir brauchen uns nur die Frage zu stellen, wovon unsere Stadt schließlich 
lebt.

Etwa von der Industrie? Von riesigen Konzernen, die allenfalls imstande 
wären, ihr ein völlig neues, ein sogenanntes modernes Gesicht zu geben?

Ist Graz jene Stadt, die keiner baulichen Reize, keiner Kostbarkeiten wie 
den Schloßberg, den Stadtpark, den Rosenhain, und keiner Brücken zur Ver
gangenheit und zur Romantik bedarf?

Ist Graz eine Stadt wie ungezählte andere, kompromißlos lebensfähige 
Städte?

Wir wissen nur zu gut, daß Graz keine solche Stadt ist und auch keine 
Tendenzen sichtbar sind, eine von der Industrie getragene und geformte Stadt 
zu werden. Diese idyllische, verhältnismäßig noch sehr ruhige Stadt hat nur eine 
wirkliche Chance: Es muß alles getan werden, um sich die Zuneigung der 
Grazer zu erhalten und nach wie vor abertausend Fremde zu begeistern!

„Man muß schließlich mit der Zeit gehen!" hat man mir auf diese Meinung 
erwidert und mich damit um 50 Jahre älter gemacht, als ich es bin. Solche Aus
reden sind aber nicht nur geschmacklos, sondern auch billig. Ich kann mir näm
lich gut vorstellen, daß wir rund um das alte Graz alle Möglichkeiten offen 
haben, modern zu bauen, modern zu leben!

Kein noch so großer Laie mit Verstand und Verantwortungsbewußtsein 
wird jedoch begreifen, daß dazu die systematische Zerstörung des Herzens 
unserer Stadt notwendig ist.

Was aber heute auf dem Sektor „Hochhaus" in Graz geschieht, das sind 
nun einmal Dolchstöße in das Herz unserer Stadt, die einst von klugen, sehr 
weitblickenden und wahrhaft sozial denkenden Stadtvätern mit segensreichen 
Impulsen und Kostbarkeiten bedacht wurde.

Die Wege sind somit eindeutig vorgezeichnet. Wozu also abwegig sein?
Es will mir daher nicht einleuchten, daß es, wie man weiß, entgegen allem 

besseren Wissen anerkannter Persönlichkeiten und Fachexperten, so weiter
gehen muß!

Noch ist unsere Landeshauptstadt zu retten! Es muß nur ihr bauliches 
Schicksal von dem „Was kommt, das kommt!" losgelöst und dafür von einer 
verantwortungsbewußten Planung abhängig gemacht werden, die nicht nur 
einer einseitigen fachlichen Idee entspringen darf, sondern auf das Einmalige 
und Reizvolle dieser liebenswerten Stadt aufbauend, auch dem Zug der Zeit 
sein Recht einräumen mag. Wilhelmine G.
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Wasser
Wasser ist die Grundlage allen Lebens, ohne Wasser kann kein Tier und 

keine Pflanze existieren, wo kein Wasser ist, ist nur tote Materie. Alle Lebe
wesen bestehen selbst zum größten Teil aus Wasser. 70% des Gesamtgewich
tes eines Menschen sind Wasser.

Das Wasser kann durch nichts ersetzt werden. Es ist ein Stoff von ganz be
sonderen Eigenschaften, denen wir es ausschließlich zu verdanken haben, daß 
sich auf unserer Erde ein organisches Leben entwickeln konnte.

Vor nicht allzulanger Zeit glaubte man — ja, auch heute glauben noch viele 
Leute —, daß das Wasser in unerschöpflicher Menge vorhanden sei und nie 
verbraucht werden könne. Es hat sich aber gezeigt, daß der Vorrat an nutzba
rem Wasser auf der Welt sehr beschränkt ist und sich nicht vergrößern läßt. 
Zwar sind ungeheure Wassermengen in den Meeren vorhanden, doch ist dieses 
Wasser für den Menschen nicht verwendbar. Man könnte es allerdings durch 
entsprechende Behandlung genießbar machen, aber nach dem heutigen Stand 
der Technik ist das kein Weg, um die Menschheit vor dem Verdursten zu 
retten.

Wie uns die Geschichte lehrt, sind in der Vergangenheit große Reiche zu
grunde gegangen und weite Gebiete verödet und zu Wüsten geworden, weil 
die Versorgung mit Wasser nicht sichergestellt war. Aber die Menschen haben 
bekanntlich aus der Geschichte nur selten gelernt. Daher sind wir auch jetzt 
wieder so weit, sagen zu müssen, daß viele Gegenden bei uns unter Wasser
mangel leiden und daß die Sorge um die Beschaffung des nötigen Wassers täg
lich größer und drückender wird. Von der Öffentlichkeit viel zu wenig be
merkt, geht durch Stadt und Land ein erbittertes Ringen um Wasser! Man 
denke nur an die vielen Wasserleitungsprojekte, mit denen schon fast jede 
kleine Gemeinde zu kämpfen hat, an die Schwierigkeiten der Wasserversor
gung der Großstädte, der gewerblichen und der industriellen Unternehmen mit 
ihrem ungeheuren Wasserverbrauch, der uns bereits zwingt, das schon ge
brauchte Wasser immer wieder zu klären und neuerlidi zu verwenden. Man 
denke an die Probleme der KanalisaLion, der Beseitigung der Abwässer, an 
die vielfältigen Aufgaben der Bewässerung und der Entwässerung im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Produktion. Es ist eine Fülle schwieriger und schwie
rigster, oft kaum zu lösender Fragen.

Und trotz dieser Schwierigkeiten, trotz drohender Vernichtung alles Lebens 
auf Erden, wird Wasser von jedermann bedenkenlos gebraucht, verbraucht, 
verunreinigt, verdorben und oft sinn- und zwecklos vergeudet.

Gegenwärtig ist die Situation so (wenn wir uns nur auf Mitteleuropa be
schränken), daß alle Flüsse und Seen in den dichter besiedelten Gebieten total 
verschmutzt und verseucht sind und für den menschlichen Gebrauch nicht mehr 
in Betracht kommen. Sie sind erst nach entsprechender Reinigung und nach 
Zusatz von chemischen Stoffen wieder verwendbar, erreichen aber freilich nie
mals mehr die Qualität des natürlichen Quellwassers. Auch das Grundwasser, 
welches in immer größerem Ausmaße herangezogen werden muß, ist an vielen  
Orten schon nicht mehr einwandfrei und zumindest für den menschlichen Genuß 
nicht mehr geeignet. Die rasch fortschreitende Entwicklung der Industrie zu
sammen mit der ständig schneller anwachsenden Bevölkerung stellt uns vor 
die Frage, wie und woher wir den immer größer werdenden Wasserbedarf 
decken sollen. Die Technik kennt zwar Mittel und Wege, um das notwendige 
Wasser zu beschaffen, indem sie einfach noch nicht verschmutzte Quellen und 
Bäche, dort, wo sie welche findet, ebenso wie das Grundwasser für sich in 
Anspruch nimmt, und sie je nach Bedarf ableitet oder speichert, ohne Rücksicht 
auf die sonstigen Aufgaben und Funktionen der freien Gewässer. Sie weiß
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4 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

aber keinen Rat, woher zusätzliche Mengen genommen werden könnten, wenn 
diese Quellen einmal versiegen, noch wie und woher der Abgang an Wasser 
ersetzt werden soll, der in der freien Natur zur Erhaltung des natürlichen 
Kreislaufes und zum Gedeihen der Tier- und Pflanzenwelt notwendig ist. Durch 
das Einfangen von Grund- und Quellwasser droht dem Lande die Gefahr der 
Versteppung und der Wüstenbildung, die, wenn sie einmal eingesetzt hat, 
wahrscheinlich nicht mehr oder nur unter größten Opfern aufzuhalten sein wird. 
Wollte man aber die theoretischen Möglichkeiten der Wa^serbeschaffung etwa 
aus dem Meere oder dem Polareis in die Wirklichkeit umsetzen, so dürften die 
erforderlichen Arbeiten und Kosten so ungeheuer groß sein, daß ihre prakti
sche Auswertung ausgeschlossen werden muß.

Der einzige Weg, den wir gegenwärtig einschlagen können, ist der einer 
Gesundhaltung der Gewässer und Rationalisierung des Verbrauches. Mag es 
auch im ersten Augenblick sehr schwierig erscheinen, solche Maßnahmen allge
mein durchzusetzen, so bedarf es dazu eigentlich nur der richtigen Einsicht und 
des guten Willens der Menschen, die es ja schließlich nur zur Sicherung ihrer 
eigenen Existenz tun sollten, bevor sie es in viel härterem Ausmaße und unter 
schwereren Opfern tun werden müssen.

Erforderlich ist nur soviel Gewissen und soviel Gemeinschaftssinn, das ver
fügbare Wasser nicht nutzlos zu vergeuden, es nicht zu verschmutzen und un
genießbar zu machen, es nicht zu vergiften und zu zerstören.

Man sollte nicht allen Abfall, allen Unrat ins Wasser werfen, man sollte 
nicht alles Unbrauchbare, alle Abwässer der Betriebe, alle Gifte, ö le , Seifen 
und was sonst noch an Unverwertbarem anfällt, dem Wasser zum Abtransport 
und zum Abbau überlassen, man sollte nicht die Umgebung von Quellen, die 
Uferböschungen an Bächen und Flüssen, Gräben, Sümpfe und sonstige Wasser
stellen durch das wilde Ablagem aller erdenklichen Abfälle verseuchen, wie 
das heutzutage leider überall in bereits ungeheuerlichem Ausmaße geschieht. 
Man soll auch nicht unbedacht Wasser ableiten, Quellen abgraben, Landschaf
ten trockenlegen, man soll nicht alles ankommende Wasser möglichst rasch 
fortzuschaffen streben durch oft unzweckmäßige Regulierungen, Kanalisierun
gen usw.

Man sollte vielmehr das Wasser auffangen, zurückhalten und einen natür
lichen Vorrat sich bilden lassen, man sollte es reinhalten und pflegen, man 
sollte überhaupt mehr Ehrfurcht haben vor dieser einmaligen Gabe der Natur. 
Sie wird uns angeboten und es steht uns frei, sie zu benützen, aber wir dürfen 
sie nicht verderben und zerstören. Die Natur gibt uneigennützig, aber sie rächt 
sich für jeden Mißbrauch. An uns ist es, mit dem Dargebotenen sinnvoll um
zugehen.

Man sollte dem reinen Quell, dem klaren Bach, dem mächtigen Strom wie
der jenen Geist der Göttlichkeit einhauchen, den er einst besaß, den ihm 
der Mensch zugebilligt hatte, weil der Mensch in seiner engen Beziehung zur 
Natur damals die Größe der Gabe, das Wunder des Wassers als lebensspen
dendes Element zu erkennen vermochte.

Man sollte! — Wer nicht das Gewissen und die nötige Einsicht für ein ver
nünftiges Umgehen mit dem Wasser aufbringt, der kann schon jetzt zu den 
Totengräbern der künftigen Generationen gezählt werden.

Dipl.-Ing. W. M.
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Soll man Blumen pflücken?
Schon höre ich die vielen „Blumenfreunde" im Chor sprechen: „Dumme 

Frage! Wozu sind sie denn da? Sie blühen doch für uns Menschen, damit wir 
Freude an ihnen haben sollen!"

Uber diese Frage haben wir uns einmal, meine Frau und ich, am Rande 
eines schönen Hochwaldes mit einer ganzen blumenpflückenden Familie unter
halten. Die Sache fing so an, daß ich dort den schönen und seltenen Türken
bund photographieren wollte. Die prachtvollen Blumenschäfte standen aber 
noch nicht richtig im Licht, um einige Farbaufnahmen wagen zu können. Also 
setzten wir uns daneben hin und betrachteten einstweilen das geschäftige Trei
ben der Bienen und Schmetterlinge. Das beschauliche Ausruhen dauerte leider 
nicht lange und die Waldesruhe wurde von Kindergeschrei und lautem Geläch
ter unterbrochen. Eine Frau und zwei Mädchen trugen große Blumensträuße in 
den Händen, aus denen mehrere Schäfte des gesetzlich geschützten Türkenbun
des herausragten, Vater und Sohn rückten den geradwüchsigen Haselnußstäb
chen zu Leibe. Natürlich hatte man bald „unseren" Türkenbund entdeckt und 
schon wollte man sich daraufstürzen, um ihm den Garaus zu machen. Als ich 
das mit schwerer Mühe verhindern konnte, gab es eine arge Schimpfkanonade: 
Was geht das Sie an, die Blumen gehören doch nicht Ihnen? Die kann sich 
doch nehmen, wer will? Es ist doch besser, wir pflücken sie und haben auch 
daheim noch unsere Freude dran, bevor wie sie hier verwelken lassen. In 
einigen Tagen sind sie eh schon vverblüht! — In dieser Tonart prasselte es 
noch eine ganze W eile auf uns herab.

Als sich die Gemüter ein wenig beruhigt hatten, war man auch bereit, sich 
mit uns unter einen Baum zu setzen und über das Blumenpflücken eine Weile 
zu plaudern. Und dann begann meine Büßpredigt:

Wer in seinem Garten Blumen kultiviert, darf mit ihnen tun, was er will. 
Sie sind sein alleiniges Eigentum. Ganz anders sieht es aus mit den Blumen 
draußen in der freien Natur. Die gehören nicht mir und nicht dir und nicht 
euch — sondern u n s  a l l e n .  Auch die staatlichen Museen gehören uns allen. 
Wir dürfen sie beliebig oft besuchen, wir dürfen an ihren Sammlungen Studien 
betreiben, aber wir dürfen nichts mit nach Hause nehmen. — Aber neben dieser 
Unantastbarkeit des gemeinsamen Blumeneigentums gibt es noch etwas, das 
die Herzen aller Menschen rühren müßte: Das ist das soziale Moment. Ein Bei
spiel: Heute ist Sonntag, Sie genießen den schönen, freien Tag auf Ihre Art 
und glauben, alle diese prachtvollen Blumen hier pflücken zu dürfen. Aber 
während wir hier sitzen und ruhen, müssen viele unserer Mitmenschen Dienst 
machen, etwa Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten, Lokführer, Erzieher usw. 
Natürlich bekommen auch sie ihren freien Tag, aber irgendwann unter der 
Woche. Auch sie träumen von einem Ausflug, von der guten Waldesluft, vom 
Vogelsang, v o n  d e r  B l u m e n p r a c h t ,  von Ruhe und Erholung. Aber wie 
groß wäre für diese Menschen die Enttäuschung, wenn die Sonntagsausflügler 
vor ihnen schon alles abgepflückt, zertreten und zerstört hätten! Ja, haben 
diese nicht auch ein Anrecht auf die unangetastete Blumenpracht der freien 
Natur? — Nicht wahr, es ist doch besser, die Blumen zu unser aller Freude 
stehen zu lassen, besonders dann, wenn sie gesetzlich geschützt sind, wie die
ser Türkenbund hier? — Soll ich jetzt meine Legitimation als ehrenamtliches 
Naturschutzorgan zücken, Sie zur Ausweisleistung auffordem und dann eine 
Anzeige erstatten?

Und dann noch etwas Wichtiges! Es stimmt ja gar nicht, daß die Pflanzen 
für uns blühen! Nein, sie blühen f ü r  s i c h  s e l b s t !  Sie haben nämlich vom 
Schöpfer einen ganz großen Auftrag erhalten, der lautet: Blühen, sich befruch
ten lassen, Früchte bringen, für deren Verbreitung sorgen und s o das L e b e n  
von Generation zu Generation weitertragen!
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Kein Geschöpft Gottes lebt ewiglich, nur das Leben selbst ist ewig, wenn 
es in endloser Reihe von den Eltern auf die Kinder übertragen wird. Sie haben 
schon recht, liebe Frau, wenn Sie sagen, daß diese Blumen hier nach einigen 
Tagen verwelkt sein werden. Aber wenn Sie nachher die welken Blütenblätter 
sorgfältig auseinanderziehen, dann finden Sie am Blütengrunde eine kleine 
Wiege, in der das neue Leben schlummert — der neue Same. Können Blumen 
daheim in der Vase Samen entwickeln? Nein! Wenn Sie also wollen, daß sich 
auch noch die Enkelkinder dieser Kinder hiei an der Blumenpracht eines Wald
oder Bachrandes, einer Wiese usw. erfreuen sollen, dann dürfen Sie die Pflan
zen daran nicht hindern, daß sie über Blüte und Frucht das Leben in die Ewig
keit hineintragen. Das und nichts anderes will das Naturschutzgesetz erreichen, 
und wir, die Naturschutzorgane, wollen dieser herrlichen Idee nur selbstlos 
dienen. Und jetzt noch eine Frage: Sind Sie noch böse auf uns?

Der Vater, der mich fast geschlagen hätte, weil ich seine Familie am Pflük- 
ken gesetzlich geschützter Blumen hinderte, blickte mich jetzt verstört an und 
sagte: Nein, ich schäme mich nur, weil ich einsehe, daß wir die Natur und Sie 
beleidigt haben. Werden Sie uns jetzt anzeigen?

Darauf reichte ich ihm die Hand und sagte: Erfüllen Sie mir eine Bitte, 
dann ist alles wieder gut: Helfen Sie mir, dieses Gedankengut von Mensch zu 
Mensch weiterzutragen, lieben Sie die Natur so sehr, daß Sie bereit sind, da
für auch einmal eine Grobheit einzustecken und für die Erhaltung der schön
sten Kinder Gottes ein kleines Opfer zu bringen.
(Aus „Volk und Heimat", Heft Nummer 6) Stephan A u m ü l l e r

Landschaftsschutz und Forstwegebau
Zum § 1 des Gesetzes vom 24. Jänner 1953, betreffend die Bergwacht im 

Bundesland Steiermark, gehört auch der Schutz des Landschaftsbildes. Dabei 
geht es nicht allein um Gartenzäune, Müllablagerungen und Sandgruben; auch 
dort, wo sich am grünen Kleid der Berge kilometerlange, lehmfarbene Bänder 
hinziehen, ist unsere Aufgabe! Denn die meisten Forstaufschließungswege sind 
weithin sichtbare Eingriffe in die Landschaft. Fast eine jede dieser vielen Keh
ren erfordert viel Erdbewegung und manches Wegstück schaut wie ein lang
gezogener Steinbruch aus. Für den Anfang wird sicherlich jeder Bauherr den 
Weg befahrbar halten, aber man kann und darf nicht ein Jahrzehnt zusehen, 
bis sich die Natur durch Samenflug selbst heilt: zuerst ein paar Disteln, Bren- 
nesseln oder gar Königskerzen, dann langsam Gras, Weiden und Bäumchen. Es 
wäre allein schon für die Festigung des Weges von Vorteil, wenn man die 
Interessenten bereits vorher verpflichtete, für sofortige Böschungsbegrasung zu 
sorgen. Am nackten Fels ist dies natürlich nicht möglich, aber es ist fast immer 
genug Erde vorhanden, um anzugleichen und etwas einzustreuen. Diese Zeit 
und Kosten gehören miteinbezogen, sonst kann man die Trassierung eben nicht 
so weit vortreiben! Hier hat man es noch sehr nötig, vom Straßenbau zu ler
nen. Bei keinem Baulos gibt es doch Vergabe und Abschluß für eine halbfertige 
Arbeit!

Viele Wege bekamen nie einen ausreichenden Wassergraben, folglich kann 
es nirgends anders als mitten im W eg oder in den Radspuren rinnen und lang
sam aber sicher wird die Straße zum Bachbett. Solche Zustände dürften nicht 
das Endziel aller Mühen sein! Und man darf der Natur nicht derartige Wunden 
zufügen. Es ist unvermeidbar, wenn für einen Neuweg Jungwald geschlagen 
wird und durch Sprengungen Schaden entsteht. Aber die Bäume, welche wei
chen mußten, haben Äste, und mit diesen kann man talseitige Stämme oftmals 
vor abrollenden Steinen und Felsbrocken schützen. Uns allen muß es immer 
und überall um die Schonung der Landschaft gehen!

Hans M u s e n b i c h l e r
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Die Begrünung der Böschungen im Forstwegebau
Der Mensch schlägt, gezwungen durch die Wirtschaft, auch als Forstmann 

der N atur W unden. Die Tatsache ist nicht abzustreiten, sie darf nur nicht als 
unabänderlich hingenommen werden. Um nun dem Forstmann auch praktische 
Anleitungen zur Begrünung von Böschungen zu geben, führte die Landesforst- 
inspektion schon 7 G rünverbauungskurse auf der Dachsteinstraße durch, deren 
Erfolge bereits deutlich an den Böschungen zu erkennen sind.

Diese Kurse befassen sich mit folgenden Fragen:

1. Begrünung von Flächen durch Einsaat,
2. G rünverbauung mittels der lebenden Pflanze,
3. G rünverbauung mit dem ausschlagfähigen W eidenast,
4. Kombinationen der angeführten drei Möglichkeiten.

In diesem Aufsatz soll vorläufig nur von der Begrünung von Flächen durch 
Einsaat gesprochen werden, denn eine Behandlung der drei anderen V er
bauungsarten würde zu umfangreich werden.

Begrünungen durch Saaten können praktisch nur auf einem vorher be
ruhigten Gelände durch geführt werden. Ob die Beruhigung durch technische 
Maßnahmen oder auf natürlichem W ege erfolgt ist, ist nicht maßgebend. Sind 
diese Voraussetzungen gegeben, so sind Begrünungen durch Saaten leicht 
durchzuführen und das Ziel einer geschlossenen Grünfläche wird rasch erreicht. 
Ist der Böschungswinkel nicht zu steil, bis zu 30°, so kann durch dichtes Aus
säen von Heublumen oder einer handelsüblichen Böschungsmischung rasch eine 
Begrünung herbeigeführt werden. Mit Samen darf allerdings nicht gespart w er
den; 300—-400 kg Grassamen je ha sind erforderlich. Der Samen wird gleich
mäßig auf die Böschung aufgebracht, mit einem Rechen eingearbeitet und mit 
der Rückseite einer Schaufel festgeklopft. Noch besser findet für dieses A n
drücken eine selbstgebaute W alze Verwendung. Aus einem entrindeten Bloch 
mit 40—50 cm Durchmesser herausgeschnitten, leistet sie gute Dienste. Ist das 
Erdreich zu feucht, so daß Erde und Samen an der W alze kleben würden, hilft 
nur eine noch dichtere Saat, das Aufstellen von Stöcken oder Ästen, oder das 
Spannen von Draht. Daran hängt man Papierstreifen und hege die Hoffnung, 
daß auf Grund des flatternden Papi eres und der Samenmenge doch noch ge-

Kleine Verbauungen mit Wald
stangen in der hier abgebilde
ten Art empfehlen sich überall 
dort, wo es steile Böschungen, 
zu begrünen gilt. Die Verlegung 
soll grundsätzlich in der 
Schichtenlinie erfolgen.
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nügend Samen von den Vöglein des Waldes übriggelassen wird, um eine all
gemeine Begrünung zu erreichen.

Bei steileren Böschungen, die Literatur spricht von Böschungen bis zu 45°, 
hat sich das sogenannte Mulching-Verfahren bewährt. Stroh, Heu, Schilf oder 
eine andere langfaserige, leicht verrottbare Substanz wird auf die Böschung 
aufgebracht und mit gespanntem Draht oder mit sehr weitmaschigem Drahtge
flecht festgehalten. In dieses nicht zu dicht aufgebrachte, jedoch den Boden gut 
deckende Material wird der Grassamen in einer etwaTs geringeren Aufwand
menge ca. 250 kg/ha gesät. Um die Keimung zu beschleunigen und den Samen 
vor Vogelfraß und dem Abrollen zu hindern, wird oft eine Mischung von 
50% Bitumen und 50% Wasser darübergespritzt. Das Wasser wird dabei unter 
ständigem Umrühren in die Bitumen-Emulsion gegossen. Gut geeignet für die 
Spritzung dieser verdünnten Bitumen-Emulsion ist ein Motorsprühgerät, w el
ches nach Gebrauch gründlich mit Benzin zu reinigen ist. Doch unbedingt er
forderlich ist diese Bitumenoberhaut nicht. Sofern genügend Bodenfeuchte vor
handen ist, kommt das Gras sehr schön. Voraussetzung für diese Arbeiten ist, 
daß vorher die Böschung sorgfältig eingeebnet wurde, damit das Deckmaterial 
aufliegt.

Eine Methode, die noch in Erprobung steht, der aber schon eine gewisse 
Zukunft vorausgesagt wird, stellt die Verwendung von Schilfmatten dar. Hier 
ist eine Scarpierung der Fläche besonders wichtig. Schilfmatten mit 2—3 cm 
Abstand der einzelnen Schilfrohre werden von der Böschungskante herabgelas
sen und mit Astgabeln an der Böschung festgemacht. In diese Schilfmatten 
wird nun Grassamen eingesät, der sich an den Stäben hält, zu keimen beginnt 
und ein zartes Grün über die Böschung zieht. Nach einiger Zeit verrottet das 
Schilf. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Bewuchs bereits verwurzelt, besonders 
dann, wenn ein hoher Prozentsatz an Klee beim Samen dabei war.

Um steilere Böschungen zu begrünen und gleichzeitig ihre Steiheit etwas zu 
mildern, werden erfolgreich kleine Verbauungen mit Waldstangen durchge
führt. Die Waldstangen sollen grundsätzlich in der Schichtenlinie verlegt wer
den. Fischgrätenmuster, Parallelogramme oder ähnliche Verteilungen bieten 
dem auf der Böschung herabrinnenden Wasser zuviel Angriffsmöglichkeiten. 
Schräggestellte Stangen werden leicht unterwaschen und können dann durch 
Frost ausgehoben werden. Die Anzahl der Stangen übereinander richtet sich 
nach der Höhe und Steilheit der Böschung. Meist kann mit 2 bis 3 Stangen 
übereinander, im Verband verlegt, bei einem senkrechten Abstand von 1—2 m, 
das Auslangen gefunden werden. Der Zwischenraum zwischen den waagrechten 
Stangen' richtet sich nach deren Länge. Je kürzer die Stangen, um so kleiner 
der Zwischenraum. Auf jeden Fall muß durch die oberhalb verlegte Stange der 
untere Zwischenraum gedeckt sein. Der Arbeitsvorgang ist folgender:

Zuerst wird für die am Boden aufliegende Waldstange ein seichtes Bett ge
graben, damit sie überall satt aufliegt. Nach dem Verlegen der Stange werden 
je nach ihrer Länge 2—3 Pflöcke ca. 80 cm lang mit dem zugespitzten dickeren 
Ende voran vor die Stange geschlagen; vorläufig einmal ca. 50 cm tief. Sollte 
es die Steilheit der Böschung notwendig erscheinen lassen, wird auf die ver
legte Stange eine zweite gelegt, und zwar so, daß ihr dickeres Ende auf das 
dünnere Ende der unteren Stange zu liegen kommt. Beide Stangen werden nun 
mit einem zähen, kräftigen Eisendraht an die Pflöcke gebunden. Der Draht soll 
an den Pflöcken nicht rutschen. Ist bisher alles zur Zufriedenheit verlaufen, 
so heißt es jetzt: „Gefühl ist alles, rohe Kraft kann dem besten Willen ein 
unübersteigbares Hindernis entgegensetzen."

Wechselweise werden nun die Pflöcke nachgeschlagen, bis der Draht kräftig 
das Stangenpaar an den Boden preßt. Ist nach dieser Arbeit der Draht nicht ab
gerissen und ist kein Federn der Pflöcke festzustellen, so bleibt nur noch 
übrig, die Pflöcke sauber mit der Oberkante der Waldstange abschneidend

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF 9

Beide Stangen werden mit Eisen
draht an die Pflöcke gebunden. Da
nach werden die Pflöcke nach
geschlagen und ihr oberes Ende 
schräg in Richtung des Gefälles in 
Höhe der oberen Stange abgeschnit
ten. Das Bild zeigt einen Pflock vor 
dem Beschnitt.

schräg in Richtung des Gefälles abzusägen. Die so entstandene Stufe in der 
Böschung wird nun sorgfältig von oben her mit Erde hinterfüllt, bis der An
schluß zum Gefälle hergestellt ist. Häufiges Festtreten der hinterfüllten Erde ist 
unbedingt erforderlich. Ist die ganze Böschung auf solche Art verbaut, kann 
mit der Einsaat begonnen werden. Besonders wichtig ist es, die Stellen hinter 
den W aldstangen übermäßig dicht zu besäen, damit eine Gleitbahn für das
W asser geschaffen wird und die Stangen nicht unterhöhlt, werden können.s i

Zur Begrünung von gesicherten Böschungen ist auch die blaue Dauerlupine 
sehr gut geeignet. Der Samen dieser Pflanze ist allerdings vorher mit einem 
Impfstoff, Legusin, zu versehen. Außerdem darf sie nicht einfach auf die Bö
schung gesät werden, man muß den Samen vielmehr stupfen. Diese A rbeits
weise spart Samen und verbürgt den Erfolg. Rationell wird sie folgendermaßen 
durchgeführt: M ittels einer Haue oder eines Rechens wird eine seichte Mulde 
in die Böschung gegraben, die höchstens 3—4 cm tief ist. Hinein werden 
10—20 Korn Lupinensamen gestreut. Der Samen wird mit Erde bestreut und 
anschließend festgeklopft. Nun kann der Lupinensamen nicht mehr von der 
Böschung abrollen und die Pflanzen gehen dort auf, wo man sie haben will.

Besteht die Absicht, solche gesicherte Böschungen in Zukunft aufzuforsten, 
so ist eine Rasenmischung zur Begrünung ungeeignet, üppig  aufkommende 
Gräser können Schwierigkeiten bei einer Kultur herbeiführen. W enn Auffor
stungsabsichten bestehen, verw endet man zur Einsaat nur Samen von Klee
arten, die allerdings — genauso wie die Lupine — vorher geimpft werden 
müssen. Der Impfstoff kann bei Angabe der Kleemischung durch die Bundes
anstalt für Pflanzenschutz in WTien bezogen werden.

Diese Arten von Begrünungen sind eigentlich auf allen Forstwegen möglich. 
M usterbeispiele findet man auf verschiedenen W aldstraßen. Ein Demonstra
tionsobjekt für alle möglichen Begrünungen ist die Dachsteinstraße von der 
Ramsau zur Thürlwandhütte. Hier lassen sich zahlreiche Möglichkeiten studie
ren und eine Nutzanwendung daraus ziehen.

Dr. Ernst P a p e s c h
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Ein steirisches Uferschutzgesetz
Ende Dezember 1964 hat der Steiermärkische Landtag auf Grund des An

trages einiger Abgeordneter einstimmig beschlossen, die Steiermärkische Lan
desregierung aufzufordern, dem Hohen Haus ehestens den Entwurf eines Ge
setzes zum Schutze von Seeufern gegen eine die Interessen des Fremdenver
kehrs und des Naturschutzes gefährdende Verbauung vorzulegen.

Nun ist die Gefährdung von See- und Flußufern Absolut keine neue Er
scheinung, die in Steiermark auftritt. Jene Bundesländer, die die Segnungen 
des Fremdenverkehrs schon längere Zeit genießen, haben die damit verbunde
nen Gefahren für ihre Uferlandschaften längst erkannt und daraus die not
wendigen Konsequenzen gezogen. So gelten beispielsweise in den meisten west
lichen Bundesländern ähnliche Rechtsvorschriften, die für einen Bereich von 
500 m vom Uferrand landeinwärts Schutzbestimmungen enthalten. Dadurch ist 
es in den meisten Fällen tatsächlich möglich gewesen, wenigstens die krasse
sten Eingriffe und Verbauungswünsche zu verhindern.

Da sich der Strom der in- und ausländischen Gäste mit etwas dickerer Brief
tasche nun auch in unser Bundesland zu ergießen beginnt, wächst leider auch 
bei uns die Gefahr für die ohnedies so spärlichen Ufer der wenigen, Seen und 
Flüsse, die für die Errichtung eines Ferienhauses verlockend sind. Es sind aber 
nicht nur die Bauten von Ferienhäusern, die die Ufer gefährden, sondern auch 
mannigfache Eingriffe, von denen nur die Veränderung der Landschaft durch 
zweifelhafte Kulturumwandlungen oder gar das in letzter Zeit immer beliebter 
werdende Waschen von Kraftfahrzeugen herauszugreifen sei, womit eine emi
nente Gefahr einer dauernden Schädigung des Wasserhaushaltes verbunden 
sein kann.

Nach dem Studium der in den anderen Bundesländern geltenden Bestimmun
gen und dem Austausch von Erfahrungen über deren Anwendung in der Praxis 
wurde nunmehr ein Gesetzentwurf ausgearbeitet und allen beteiligten Dienst
stellen, Kammern und Organisationen zur Stellungnahme übersandt.

Was beinhaltet nun unser steirisches Uferschutzgesetz?
Entsprechend einem Landtagsbeschluß sollen nun alle Ufer der steirischen 

Seen in der durchschnittlichen Breite von 500 m vom Uferrand landeinwärts 
gerechnet, gegen eine die Interessen des Naturschutzes und des Fremdenver
kehrs gefährdende Veränderung geschützt werden. Da aber im Falle, daß tat
sächlich nur die Ufer außerhalb des Wasserspiegels geschützt wären, die Ge
fahr besteht, daß durch Pfahlbauten, Wohnboote und dergleichen trotzdem 
störende Veränderungen vorgenommen werden, wurde auch die Wasserfläche 
selbst in den Schutz des Gesetzes einbezogen. Steiermark hat jedoch wenige 
natürliche Seen, so daß im Bergland augh aufgestaute Gewässer (Stauseen] 
und im Flachland auch Flußufer bzw. durch Ausbaggerung entstandene Ge
wässer durch V e r o r d n u n g  der Steiermärkischen Landesregierung unter den 
Schutz dieses Gesetzes gestellt werden können.

Innerhalb des geschützten Geländes sollen keine Handlungen vorgenommen 
werden dürfen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuß zu 
beeinträchtigen, das Landschaftsbild zu verunstalten, die Sicht auf die Wasser
fläche sowie den Zugang zu den Ufern zu erschweren oder zu unterbinden. Ins
besondere dürfen:
a) Kahlschlägerungen von geschlossenen Waldbeständen oder Teilen von sol

chen nicht ausgeführt werden; zulässig sind lediglich Kahlhiebe in der Form 
von schmalen Saumhieben in einer Breite, die höchstens 2 Drittel der durch
schnittlichen Länge des stockenden Altholzes entspricht, wenn der entstan
dene Kahlsaum sofort wieder aufgeforstet wird;
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b) einzelne Bäume außerhalb geschlossener Waldflädien, Baum-, Strauchgrup
pen oder Hecken nicht beschädigt oder beseitigt werden, sofern nicht durch 
natürlichen Anflug oder Aufforstung für Ersatz gesorgt ist;

c) Tümpel, Sumpfflächen oder sonstige für das Landschaftsbild wichtige Land
schaftsbestandteile nicht verändert, beschädigt oder beseitigt werden;

d) Bauwerke aller Art einschließlich von Mauern und Zäunen nicht errichtet 
oder verändert werden; hierunter fällt auch die Anlage von Boots- und 
Badehütten, Stegen, Wohnbooten, Wochenendhäusern und Schuppen, Zelt- 
und Lagerplätzen;

e) keine Steinbrüche, Sand-, Kies-, Lehmgruben und dergleichen angelegt wer
den, ebenso darf auch kein Müll oder Schutt gelagert werden;

f) keine Ankündigungen angebracht werden, soweit sie nicht der Verkehrs
regelung, der Wegbezeichnung oder der Bezeichnung von Gewerbebetrieben 
an der Stätte der eigenen Leistung dienen;

g) keine Anlagen errichtet werden, die durch besondere Lärm-. Rauch- oder 
Lichteinwirkung auffallen;

h) Kraftfahrzeuge aller Art nicht gewaschen werden und nur auf öffentlichen 
Wegen fahren oder parken; außerdem darf kein ö l  oder Treibstoff ge
wechselt oder nachgefüllt werden.
Es ist anzunehmen, daß durch diese Bestimmungen, die fast gleichlautend in 

den anderen Bundesländern bereits gelten, auch in der Steiermark die ärgsten 
Veränderungen und Störungen vermieden werden können. Selbstverständlich 
bleibt die b i s h e r  ü b l i c h e  land- und forstwirtschaftliche Nutzung durch 
dieses Gesetz unberührt, wenn sie nicht gerade durch besondere Maßnahmen 
dem Inhalt dieses Gesetzes widerspricht.

Ebenso selbstverständlich muß in diesem Gesetz auch eine Regelung für die 
Erteilung von Ausnahmen vorgesehen sein. Um den Sinn und Zweck dieses 
Gesetzes aber nicht so leicht umgehen zu können, soll innerhalb einer Zone 
von 100 m vom Uferrand einwärts eine Ausnahme von der Landesregierung 
nur dann erteilt werden können, wenn sie im Interesse des Fremdenverkehrs 
unerläßlich ist und wenn die damit geschaffene Anlage für die Allgemeinheit 
zugänglich sein wird. Dadurch sollen vor allem die Errichtung von Gemein
schaftsanlagen (Bädern, Zeltplätzen, Gaststätten, Anlagen für die Vermietung 
von Booten), nicht aber Anlagen für andere Zwecke möglich sein.

In der Zone von 100 m bis 500 m landeinwärts können Ausnahmen von der 
Landesregierung dann erteilt werden, wenn dadurch der Charakter der Landschaft 
nicht dauernd nachteilig beeinflußt und die natürliche Erscheinungsform dieses 
Gebietes in ihrer Ganzheit nicht mit nachhaltiger Wirkung wesentlich verändert 
wird. Ausnahmen können auch unter Vorschreibung von Auflagen erteilt wer
den, wenn die zu befürchtenden Störungen dadurch vermindert werden können.

Es ist anzunehmen, daß die 100-m-Zone vom Uferrand landeinwärts gerech
net genügen wird, um der Allgemeinheit einen entsprechenden Erholungsraum 
zu erhalten. Für alle übrigen Eingriffe in das geschützte Gebiet zwischen 100 
bis 500 m ist eine etwas großzügigere Erteilung von Ausnahmen durchaus 
denkbar, soweit nicht die oben erwähnten Folgen damit verbunden sind.

Obwohl ähnliche Bestimmungen auch im Entwurf des neuen Steiermärki
schen Naturschutzgesetzes enthalten sind, erscheint es doch zweckmäßig, dieses 
Gesetz im vorliegenden Wortlaut so bald als möglich zu beschließen, weil es 
nicht wünschenswert scheint, die Freihaltung von Ufern nur mit dem Natur
schutz in Verbindung zu bringen, da, w ie bereits erwähnt, in diesen Fällen 
vorwiegend die Interessen des Fremdenverkehrs und die sozialen Funktionen 
einer ungestörten Erholungslandschaft berührt werden.

Es ist nun zu hoffen, daß das vorgeschriebene Anhörungsverfahren keine 
grundsätzlichen Einwände, sondern höchstens wünschenswerte Anregungen 
bringen wird, so daß dieser Gesetzentwurf dem Hohen Landtag noch in diesem 
Jahr auftragsgemäß vorgelegt werden kann. Dr. Curt F o s s e 1
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„Bis zur letzten Almwiese“
Mit verderblicher Stärke lastet der Druck der Zersiedelung auf den Land

schaften. Zur Inanspruchnahme immer umfangreicher werdender Landschafts- 
gebiete für die Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie 
für Verkehrsflächen usw. gesellt sich im steigenden Maße die „Landnahme" für 
den Bau von Zweitwohnstätten, Wochenend- und Ferienhäusem mit den daraus 
resultierenden Nebenanlagen. Daß hiefür landschaftlich hervorragende Gebiete 
ausgewählt werden, versteht sich von selbst. Solche Gebiete aber unterliegen 
meist den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes. Sie sind als Landschafts- oder 
Naturschutzgebiete aus ästhetischen, sozialen, biologischen, aber auch ökonomi
schen Gründen ausgewiesen.

Das eigentlich schon veraltete Naturschutzgesetz von 1935 sieht außer der 
Unterschutzstellung von Landschaften im wesentlichen nur den Schutz von 
Pflanzen, Tieren und Naturdenkmalen vor. Der Wert einer L a n d s c h a f t s 
p f l e g e ,  die den Druck der Zersiedelung etwa ausgleidien könnte, war damals 
noch nicht genügend erkannt worden, so daß es durch die laufende Erteilung 
von „Ausnahmegenehmigungen" nach der Landschaftsschutzverordnung zu einer 
wahren Aushöhlung der Schutzbestimmungen kommen mußte. Nachträgliche 
Verstöße gegen die naturschutzrechtlichen Auflagen wurden und werden heute 
noch nachträglich sanktioniert. Die Verluste an Landschaften steigern sich. 
Landschaftsbilder, das ist unbestreitbar, sind nicht vermehrbar. Zerstörte Land
schaften. sind kaum mehr zu retten, wenn, dann aber nur unter Aufwand er
heblicher Mittel.

Wenn eine „Zersiedelung" sich an bereits bestehenden Siedlungsgebieten 
fortsetzt oder sich nur in jenen, nach übergeordneten Gesichtspunkten als Bau
land ausgewiesenen Gebieten verbreitet, müssen wir dies als eine gesellschaft
liche Notwendigkeit zur Kenntnis nehmen und können in solchen Fällen be
stenfalls nur „ordnend" eingreifen. Wenn aber, wie aus sich mehrenden An
trägen erkennbar wird, nun in weit von Wohnzentren abgelegenen Gebieten 
bis zu den, Almregionen hinauf umfangreiche Flächen einer Zersiedelung durch 
Land- und Wochenendhäusern zugeführt werden, wird die Sache doch schon 
sehr bedenklich. Es werden solche Gebiete ziemlich mühelos erworben, da die 
Bereitwilligkeit zur Abgabe von entlegenen, meist unter Naturschutz stehenden 
Grundstücksflächen ohne Einschränkungen allgemein vorhanden ist. Projekte von 
erheblichem Umfang werden nach abgeschlossenem Kaufvertrag den zuständi
gen Behörden zur möglichst sofortigen Genehmigung vorgelegt. So liegen zur 
Zeit solche Projekte beispielsweise für ein weststeirisches und ein Almgebiet 
im Paltentale vor.

Im erstgenannten Falle handelt es sich um eine Alm, die völlig frei am Süd
hange eines Gebirgszuges liegt und von vielen Punkten der benachbarten 
Höhenzüge ungehindert eingesehen werden kann. Auf dieser Alm sollen nun 
eine Großgaststätte, eine Schiliftanlage und nach bisherigen Feststellungen 
eine Wochenendhaussiedlung mit vorläufig 50 Einheiten, mit je 1000—2500 m2 
großen Parzellen entstehen. Im zweiten Falle sieht ein Projekt eine Wochen
endhaussiedlung auf einem verhältnismäßig steil abfallenden Hang in etwa 
1000 m Seehöhe über dem Paltentale mit 180 untereinander völlig gleichartigen 
Haustypen auf Teilparzellen von 200—250 m2 Größe vor. Ein Einkaufszentrum, 
eine Freibadeanlage, ein Schilift mit Abfahrtstraße sowie Tennis- und Park
plätze ergänzen das Projekt. Zweieinhalb Kilometer lang ist die Aufschließungs
straße innerhalb dieser Siedlung geplant, das ergibt allein einen Flächenbe
darf von mindestens 13.000 m2.

Nach Ausführung der beiden genannten „Zersiedelungen" werden an die
300.000 m2 große Grundstücksflächen aus den Schutzgebieten der Steiermark 
verloren gehen, dazu kommt, daß die drastische Zerstörung des Landschafts-
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Zeichnung: W. Reisinger
Sdiauskizze nach einem  P ro jek t für eine Ferienhaus-„siedlung" auf e iner Alm in  der O ber

steierm ark. 180 K leinhäuser, ebensoviele  A utos und 1000 M enschen auf e iner zersiedelten  Alm! 
Zentrum  einer beginnenden unausbleiblichen Zerstörung eines Landschaftsschutzgebietes! W ohin 
dann, w enn in diesen  Ballungsräum en der Erholung die ersehnte  Ruhe und der e rw arte te  N a tu r
genuß nicht m ehr gefunden, w erden kann?

bildes ein Vielfaches dieser Fläche umfassen wird. Von den Gemeinden w er
den aus solchen Projekten wirtschaftliche Erfolge erwartet, von den auftreten
den Belastungen aber wird vorerst wenig gesprochen.

Bauverbote zur Erhaltung geschützter Landschaften sind außerordentlich 
schwierig durchzusetzen, man erw artet jedoch von der Naturschutzbehörde, daß 
sie im Zuge ihres Ausnahm egenehmigungsverfahrens nach der Landschafts
schutzverordnung 1956 solche „Auflagen" bekanntgeben kann, die eine Störung 
des Landschaftsbildes verhindern, zumindestens aber eine erträgliche Einfügung 
der Bauwerke in das Landschaftsbild ermöglichen. Genehmigungsbescheide in 
diesem Sinne sind schon in ähnlichen Fällen ergangen. Die verdorbene Bau
gesinnung treibt aber gerade in solchen Fällen unwahrscheinliche Blüten falsch 
verstandenen Heimatstiles oder modischer Bauromantik. Es fehlt der Natur- 
sdiutzbehörde die Möglichkeit einer wirksamen Bauüberwachung, sie kann bei 
der derzeitigen Besetzung mit Fachkräften kaum die anfallenden Anträge von 
Ausnahmegenehmigungen bewältigen. Auch ein zeitgemäßeres Naturschutzge
setz wird einen wirksamen Schutz der Landschaften nur dann erreichen lassen, 
wenn seine Handhabung durch eine ausreichende Zahl speziell geschulter Fach
kräfte erfolgen wird. Aber das liegt noch in w eiter Ferne. Und wenn es einmal 
soweit sein wird, daß ein wirksam er Schutz für die Landschaften auch tatsäch
lich erreicht w erden kann, dann werden aber die schon bestehenden, die beiden 
aufgezeigten und in der Beispielfolgerung Dutzende neuer Fälle von „Zersiede- 
lungen" bereits weite Gebiete geschützter Landschaften nachteilig verändert 
haben. Es istZeit, endlich jene Voraussetzungen zu schaffen, die es verhindern, daß 
sich bis „zur letzten Alm" die Zersiedelung verbreitet, W. R e i s i n g e r
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'JaAhjas&ehuAt 1964 deJi SteDdscKm U.og£̂ S(Äut/zw/JLh.tß.
Hauptgeschäftsstelle in Graz, Schloß Eggenberg 

Berichterstatter: Dr. M. J. A n s c h a u
Die Hauptgeschäftsstelle hat im Jahre 1964 ihre forschende, lehrende und 

beratende Tätigkeit auf dem Gebiet des ideellen und wirtschaftlichen Vogel
schutzes fortgesetzt.

Auf der Versuchs- und Lehrfläche im Park des Schlosses Eggenberg wurde 
der Aufbau eines Vogelschutzgehölzes durch Anpflanzung von Jungbäumen 
(Fichte, Kiefer, Silberpappel, Sanddorn, Hasel, Weidenarten) fortgeführt. Die 
vorhandenen Altgehölze (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche, Linde, Robinie, Eiche)
— seinerzeit durch Wildverbiß geschädigt — haben sich bereits erholt. Das 
Fallaub bleibt dem Boden erhalten, wodurch nicht nur die Humusproduktion 
gefördert wird, sondern auch eine natürliche Verjüngung der Baumbestände 
durch eigene Aussaat bewirkt wird. Das Unterholz aus wildwachsenden Ho
lundersträuchern bildet zur Zeit der Beerenreife eine Attraktion für die Vogel
welt. Eine versumpfte Bodenterrasse wurde mit verschiedenen Weidenarten 
bepflanzt, wozu demnächst noch Erlen und Pappeln kommen sollen. Da sich 
der ursprüngliche Plan, an dieser Stelle einen Teich anzulegen, als undurch
führbar erwies, so soll wenigstens als Ersatz ein feuchtes Auwäldchen die Ver
suchsfläche ökologisch bereichern. Aus Mangel an Arbeitskräften war es bisher 
nicht möglich, einen Teil unserer Lehrfläche gärtnerisch zu gestalten und zu 
pflegen. Allerdings scheint der etwas verwilderte Parkteil — wie uns die bis
herigen Beobachtungen zeigten — für die Vogelwelt eine große Anziehungs
kraft zu haben.

Durch den günstigen Witterungsablauf im Frühjahr 1964 bedingt, waren 
in diesem. Jahr bedeutend bessere Bruterfolge zu verzeichnen als 1963. So 
waren bei den Nestlingen Verluste kaum zu beobachten. Die Nistkästen wur
den größtenteils von der Kohlmeise besiedelt, die kleineren Meisenarten fehl
ten hier. Blau- und Sumpfmeise wurden aber im Gelände immer wieder beob
achtet, so daß wir nnnehmen können, daß sie in den vielen — schwer zu er
fassenden — natürlichen Baumhöhlen genistet haben. Der Gartenrotschwanz 
nahm etwas zu (3 Bruten gegenüber 1 im Vorjahr). Der Kleiber brütete zum 
erstenmal in einem Nistkasten. Zu erwähnen ist außerdem die erste beobach
tete Brut des Halsbandschnäppers. Kohlmeise, Kleiber und Halsbandschnäpper 
scheinen die Holzbeton-Nisthöhle anderen Typen vorzuziehen, während der 
Gartenrotschwanz mit Vorliebe in Dreiecknistkästen und Nisthöhlen mit senk
recht ovalem Loch in der Mitte brütet. Von den übrigen Höhlenbrütern wur
den vom Star etwa 8 Bruten auf der Versuchsfläche und der nächsten Umge
bung beobachtet, in allen Fällen in höher gelegenen Spechthöhlen. Erwähnens
wert ist auch eine Starenbrut in einer Mauernische am Schloß. Solche Bruten 
sind bei uns eine Ausnahme, während sie in Norditalien — wenigstens stellen
weise — häufig zu beobochten sind. Feldsperlingsbruten haben wir in den 
Nistgeräten bisher noch nicht gefunden, wohl aber schlafende Altvögel wäh
rend der Winternächte. Die auf den Parkmauern aufgehängten Halbhöhlen (Ni
schen) blieben bisher unbesiedelt. Hausrotschwanz und Grauschnäpper finden
— wie es scheint — genügend Brutnischen auf dem Schloß und im Hirschgraben.

Von den Freibrütern scheint nur die Mönchsgrasmücke mit Erfolg auf der
Versuchsfläche gebrütet zu haben. Im übrigen Parkgelände konnten die Bruten 
von Freibrütern (Buchfink, Girlitz, Stieglitz, Grünling, Amsel, Türkentaube) 
nicht kontrolliert werden.

Bisher wurden, folgende Vogelarten im Parkgelände und der Umgebung 
beaobachtet:

Im Park und nächster Umgebung brütend Buchfink, Grünling, Girlitz, Stieg
litz, Gimpel, Kohl-, Blau-, Sumpf-, Schwanzmeise, Kleiber, Baumläufer, Rotkehl-
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chert, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Grauschnäpper, Halsbandschnäpper, 
Gebirgsstelze, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Amsel, Star, Nebelkrähe, Feld- 
sperling, Haussperling, Mönchsgrasmücke, Buntspecht, Kleinspecht, Grauspecht, 
Wendehals, Mauersegler, Türkentaube, Ringeltaube, Turmfalke, Waldkauz, 
Jagdfasan.

An im Park regelmäßigen oder seltenen Besuchern brüten in der Umgebung 
wahrscheinlich: Tannenmeise, Haubenmeise, Weidenlaubsänger, Bachstelze,
Zaunkönig, Rotrückenwürger, Pirol, Eichelhäher, Elster, Sperber, Baumfalke, 
Mäusebussard (über dem Hangwald noch kreisend), Rebhuhn, Grünspecht, 
Blutspecht, Kuckuck (Hangwald).

Regelmäßige Wintergäste sind Bergfink, Kernbeißer, Wacholderdrossel, 
Mauerläufer.

Seltene Gäste zur Zugzeit sind Heckenbraunelle, Nachtigall, Fitislaubsänger, 
Singdrossel (die beiden letzteren möglicherweise auch Brutvögel im Hang
wald) .

Der Zustand des alten Drahtgitterzaunes unserer Lehrfläche (ehemaliges 
Rotwildgehege) macht uns Sorgen. Die Kosten eines neuen Zaunes — mit etwa
50.000 S sicher nicht zu hoch berechnet — kann unsere Arbeitsgemeinschaft un
möglich bestreiten. Der Aufbau eines Vogelschutzgehölzes innerhalb des Wild
parks ist ohne wildsichere Einzäunungen unmöglich, da das Muffelwild in 
Kürze unsere mehrjährigen Bemühungen vernichten würde. Auch manche Park
besucher sind eine Gefahr für die Vogelschutzeinrichtungen. So konnten wir 
vielfach beobachten, daß außerhalb der Einzäunung Nistkästen — soweit er
reichbar — von den Bäumen geworfen wurden. Für Kontrollen, wissenschaft
liche Fotoarbeit und Lehrvorführungen müssen die Nistgeräte leicht erreichbar 
aufgehängt werden.

Auf unserer Versuchsfläche im Gelände der Landesackerbauschule Grotten
hof-Hardt konnten wir ebenfalls eine erfolgreiche Brutperiode verzeichnen. W e
der im Obstgarten — obwohl hier intensive chemische Schädlingsbekämpfung 
durchgeführt wird —, noch im benachbarten Fichtenwald gab es Verluste an 
Nestlingen. Im Obstgarten brüteten Kohl-, Sumpf- und Blaumeise; am Rand 
des Fichtenwaldes Kohl-, Tannen- und Haubenmeise. Der Kleiber besiedelte 
bisher keinen Nistkasten, brütete aber in natürlichen Baumhöhlen im Park. 
Gartenrotschwanz und Halsbandschnäpper wurden bisher auf diesem Gelände 
noch nicht beobachtet, wofür ökologische Gründe vorliegen dürften (Vorherr
schen der Fichte in Waldbeständen). Es wurden hier fast ausschließlich Drei
ecksnistkästen verwendet, die sonst vom Gartenrotschwanz gerne besiedelt 
werden.

Noch mehr als die erwähnten Versuche in Grottenhof-Hardt zeigte uns 
unsere Versuchsanlage auf dem Obstgut Neudorf südlich von Wildon, daß eine 
intensive Obstbaumpflege und chemische Schädlingsbekämpfung erfolgreiches 
Brüten von insektenfressenden Vögeln nicht ausschließt. Diese Versuchsfläche 
wurde 1963 mit Unterstützung durch die Landeskammer für Land- und Forst
wirtschaft (Pflanzenschutz) errichtet. In der Brutperiode 1964 wurden die Nist
kästen (Meisengiebel) von Kohlmeise und Feldsperling besiedelt. Die Sper
lingsnester wurden hier nicht wie üblich beseitigt, da wir auch diese Vogelart 
auf ihre Empfindlichkeit gegenüber den Spritzmitteln untersuchen wollen. Auf 
einer Versuchsfläche flogen die Bruten vollständig aus. Das Absterben einer 
Meisenbrut in der Zeit vom 25. bis 26. Mai war etwa 2 Wochen v o r  dem 
Spritzen (am 11. und 12. Juni, mit E 605 0,04°/o + Orthocid 0,3%) beobachtet 
worden, kann also damit nicht im kausalen Zusammenhang sein. Aus benach
barten Nistkästen flogen die Jungen vollzählig aus, ihr Alter entsprach dem 
der verendeten Brut.
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Ein Verenden der Nestlinge einer Kohlmeisenbrut haben wir auch im 
Schloßpark Eggenberg beobachten können, wo keine chemischen Spritzmittel 
verwendet werden. In solchen Fällen dürfte ein Wegfangen der fütternden Alt
vögel durch natürliche Feinde die Ursache sein, oder auch eine Störung im Ab
lauf der Instinkthandlungen, die ein Verlassen der Brut bewirken kann.

Es soll noch erwähnt werden, daß wir bisher auf der Versuchsfläche in Neu
dorf keine Abnahme der Fruchtbarkeit durch Spritzmittel feststellen konnten. 
Die Gelegegrößen bei Kohlmeise (6—9), wie auch der Bruterfolg, stehen über 
dem Durchschnitt, den wir seit 3 Jahren im Park Eggenberg beobachtet haben. 
Es ist anzunehmen, daß diese Unterschiede durch verschiedene kleinklimatische 
Verhältnisse der beiden Flächen wie auch durch das damit bedingte ungleiche 
Nahrungsangebot zustande kommen.

Der zeitweise Nahrungsmangel nach Spritztagen in der Obstplantage Neu
dorf wird wahrscheinlich durch ein Ausweichen der futtersuchenden Altvögel 
auf die unbegiftete Wald- oder Parkfläche überwunden. In der Obstplantags 
hatte das trocken warme Frühjahr auch ein stärkeres Auftreten von Hornissen 
in den Nistgeräten zur Folge. In einem Fall wurde eine brütende Kohlmeise 
durch Hornissenstiche getötet. Wir sehen, daß auch Insekten in Nistkästen vor 
Insektiziden geschützt sind.

Zusammenfassend soll gesagt werden, daß ein klares Bild über die Mög
lichkeiten und Grenzen der Vogelhege im modernen Obstbau erst durch lang
jährige exakte Versuche gewonnen werden kann.

EXKURSIONEN
Das Ziel ornithologischer Exkursionen war nicht nur ein Sammeln von fau- 

nistischen und phänologischen Daten, sondern auch eine Inventur von „schutz
würdigen" und „schutzbedürftigen" Lebensräumen unserer Vogelwelt. So wurde 
das Teipltal in der Weststeiermark zu verschiedenen Tageszeiten besucht, da 
das Gebiet für eine Erklärung zum Vogelschutzgebiet vorgeschlagen wurde. 
Dabei konnten die besonders schutzbedürftigen Vogelarten Graureiher, Eis
vogel, Blauracke und Wiedehopf nicht mehr beobachtet werden. Da an den 
Exkursionstagen einige dieser Arten (Graureiher, Blauracke) in den benachbar
ten Tälern relativ häufig gesichtet wurden, so muß man deren gleichzeitiges 
Fehlen im Teipltal als erwiesen betrachten. Auch der Bestand der allgemein 
verbreiteten Waldvögel ist für das Teipltal als unterdurchschnittlich zu bezeich
nen, was auch durch abendliches Abhören in der Balzzeit festgestellt werden 
konnte. Die Verlandungsfläche der Fischteiche — das interessanteste Biotop 
des Gebietes — wird im jetzigen Zustand nicht erhalten bleiben können, da 
die Teiche neu verpachtet sind und intensiv bewirtschaftet werden. Bereits 1964 
wurden — im Laufe der Teichbauarbeiten — Stockenten, Bleß-, Teichhühner, 
Zwergtaucher und Rohrsänger mitten in der Brutzeit durch vollkommene Trok- 
kenlegung der Teiche aus dem Gebiet vertrieben. Da die Teiche nun zur Teich
wirtschaft des Schlosses Waldschach gehören, ist zu erwarten, daß auch hier 
die gleichen Maßnahmen (radikale Entschilfung, Bekämpfung der Graureiher 
und Bleßhühner) durchgeführt werden, durch welche die Waldschachteiche in 
kurzer Zeit ihre Bedeutung als Wasservogelbiotop völlig verloren haben. Im 
Sommer 1964 wurden 4 Graureiher an einem der Teipltalteiche von einer Jagd
gesellschaft geschossen. Auch das weitgehende Fehlen von Greifvögeln dürfte 
mit der intensiven Fasanhege im Zusammenhang stehen. Die ungünstigen und 
komplizierten Besitz Verhältnisse von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, 
wie auch die jagdlichen und teichwirtschaftlichen Neuverpachtungen machen 
dieses Gebiet nicht besonders geeignet für die Errichtung eines Vogelreservates. 
Vor allem dürfte bei der intensiven Karpfenzucht die Berücksichtigung von 
Forderungen des Natur- und Vogelschutzes kaum zu erwarten sein.

(Fortsetzung folgt)
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An unsere Leser!
Liebe L e se rin n en  und Leser! W ie Sie bem erkt haben w erden, i s t  der v o r  Ihnen liegende 

N atu rsch ü tzb rie f"  etw as dicker gew orden und sein Umschlag feiner. W ir hoffen, Ihnen dam it 
neuerlich bew iesen zu haben, daß w ir  uns bem ühen, unseren , besser gesagt, Ihren  „N atursdiutz- 
brief" immer schöner und inhaltsreicher zu gesta lten . Bitte zeigen Sie uns Ihre Zustimmung, 
indem  Sie den beiliegenden Erlagschein m it dem V erm erk „Naturschutzbrief“ versehen  und zur 
Ü berw eisung des jährlichen D ruckkostenbeitrages von S 12.— benützen.

M itg lieder des ÖNB und solche, die es w erden wollen, verw enden den Erlagschein m it dem 
.zusätzlichen V erm erk „M itgliedsbeitrag" und dazu das Jah r, für welches e r gedacht ist, zur Be
gleichung Ihres M itg liedsbeitrages (ordentliche M itglieder S 20.—, Förderer S 100.—).

W ir vergessen  nicht, Ihnen den „N aturschutzbrief“ sechsmal im Jah r  zuzusenden — b itte  v e r
gessen  Sie nicht, uns einm al jährlich dabei zu helfen! H erausgeber und Sdiriftleitung

Ergänzung «lei Fofoarchivs
Bei der Durchsicht des N atursdiutz-Fotoarchivs zur Zusam m enstellung von V orträgen oder

für Publikationen fä llt im m er w ieder die unangenehm e Tatsache auf, daß wohl schon ein beacht
licher A rchivbestand vorhanden  ist, m eistens aber doch w ieder gerade jen e  B ilder fehlen, die 
jü r  spezielle  A nlässe gebraucht w erden.

W ir b itten  daher alle Fotografen, uns bei der w eiteren  A usgestaltung des Fotoarchivs zu 
helfen. Insbesondere  benötigen  w ir Bilder von geschützten Tier- und V ogelarten. Jagdbare  Tiere 
sind für uns w eniger wichtig. Besonders erwünscht w ären  alle A rten  von G reifvögeln und Eulen.

Dann bitten  w ir im Zusam m enhang m it der Erfassung von N aturdcnkm alen um M ithilfe bei 
ih rer system atischen fotografischen Aufnahm e, indem  sie von m ehreren  Seiten deutlich festge
halten  w erden. Im Laufe der le tz ten  W ochen sind an alle B ezirksverw altungsbehörden Listen 
über die N aturdenkm ale mit E rhebungsblättern  ausgesandt w orden. W er nicht sicher ist, welche 
N aturdenkm ale fotografisch festzuhalten  sind, w olle sich b itte  an die nächste B ezirksverw altungs
behörde wenden.

Und nun zu den Landschaftsaufnahm en: Ohne Rücksicht auf V ollständigkeit möchten w ir nun 
ungefähr folgende G ebiete nennen, die fotografisch festzuhalten w ären: der Ö densee, die Enns
ta le r M oore, und zw ar bei Irdning, Wörschach, Selzthal, A rdning, Fürgschachen. Der Spechtensee 
oberhalb Stainach, das Donnersbachtal bis zum Glattjoch, das Johnsbachtal, der B uchauersattel 
m it der Grabneralm , der Leopoldsteinersee, der E isenerzer Reichenstein mit der Eisenerzer 
Rainsau, der Lugauer mit dem R adm ertal, der Präbichl m it Grübl auf der einen Seite und G ries
m auer auf der anderen Seite. Im Bereich des unteren  Ennstales die Landschaft um Gams m it der 
Notklamm, das Gebiet um  St. Gallen, Spitzenbachklamm, Palfau bis W ildalpen  — H interw ild
alpen, das S iebensee-G ebiet und h ie r allenfalls auch einige Steinbockaufnahmen.

Ferner fehlen Bilder aus dem Bereich Strechau, O ppenberg, Gullingtal, S teinerm andl, Hodl- 
haide, Bösenstein.

Triebner Tauern, h in te res T riebental, und zwar aus dem Bereich des Erlaufsees, M ariazell, See
w iesen m it Tulwitz, Hochschwab, Staritzen, von der Aflenzer Bürgeralpe sind Bilder ebenso erwünscht, 
w ie aus dem M ürztal bei Freiu, von der H interalpe, vom N aßköhr und der Schneealpe. W eitere  
Bilder fehlen aus dem Bereich des Stuhleck, Pfaffensattel, der Rosegger W aldheim at und den 
Fischbacher A lpen, aus dem W echselgebiet, Mönichkirchen, Schäffern, vom  H artberger Ringkogel, 
St. Jakob  im W alde, ferner der N eudauer und Burgauer Teichen. Nicht vorhanden sind Bilder 
über die Raabklamm, über die W eizklamm, über das Passailer Becken, die Teichalpe und die 
Somm eralpe.

Sehr erwünscht sind B ilder aus dem Bereich von R iegersburg, den G leichenberger Kogeln, 
dem S tradner Kogel, ferner aus den M urauen im Bezirk Radkersburg.

V iel zu w enig fotografisch erfaßt w urde die südliche Steierm ark aus dem Bereich Soboth, 
W ies, Eibisw ald, G renzlandstraße oder Kitzeck, Dämmerkogel, Sausal und Koralpe, Hebalm , 
Stubalpe, Packalpe, Packer Stausee m it H ierzm annsperre, K leinalpe, Hochalm bei Bruck, Rennfeld, 
Leobner M ugel.

Auch aus dem Semriacher Becken, aus den bekannten  3 T ausendern bei Rein, G ratw ein, 
Plesch, M ühlbacher Kogel und W alzkogel, vom  Pfaffenkogel und G sollerkogel, aus Stiwoll, 
P lankenw arth  und St. Bartholom ä sind fast keine  Bilder vorhanden.

Die Um gebung von Trofaiach, V ordernberg  einschließlich des geplanten  N aturschutzgebietes, 
Krum pental, K rum pensee sowie die S e iten tä ler des Palten- und Liesingtales, auf der anderen 
M urseite der Schladnitzgraben, Schladnitzdorf sowie V eitsberg  sind fast nicht erfaßt.

Sehr erwünscht sind auch Bilder aus dem Bezirk K nittelfeld . E inerseits aus dem Bereich von 
Lobming, z. B. die berühm ten Zirbenalleen oder auf der anderen Seite, Bereich von Seckau, 
G aal-Ingering. Ebenso erw ünscht sind Bilder aus dem Bereich des Zirbitzkogels, W in terle itenseen , 
Sabathihütte, St. W olfgang bis St. A nna am Lavantegg und O bdachersattel. Ebenfalls erwünscht 
sind Bilder aus dem Bereich der W ölzer Tauern, Seckauer A lpen, O berwölz sowie St. Lambrecht, 
St. Blasen, Steirisch Laßnitz und schließlich B ilder des oberen  M urtales einschließlich Krakaudorf. 
K rakauschatten, Schöder usw.

W ir sind nach w ie vor bere it, geeignete Schwarzweißbilder und Farbdias u n te r denselben 
Bedingungen wie beim seinerzeitigen  Fotow ettbew erb anzukaufen, und zwar:

Für Farbdias S 30.— bis S 40.— je  nach Q ualitä t und für Schwarzweißbilder im Form at 
13X18 cm bis zu S 25.— zu bezahlen.

W ir b itten  um möglichst große Beteiligung und M itarbeit.
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Exkursionen der Landesgruppe
Um unseren  neu 

be ige tre tenen  M it
gliedern  G elegen 
he it zu geben, sich, 
an den geplanten  
Exkursionen be te i
ligen  zu können, 
geben w ir noch
m als bekannt:

Im Ju li (durch die 
derzeitige W ette r
lage b e re ite t die 
Erkundung des zeit

günstigsten  Term ines große Schwierigkeiten), 
soll die Gam sgrube am Großglockner und A n
fang Septem ber der N eusiedlersee besucht 
werden.

W ir b itten  um eheste  Anm eldung, dam it w ir 
Ihnen rechtzeitig die näheren  Einzelheiten mit- 
te ilen  können.

Mitgliederbewegung
F ö r d e r e r :  Dr. W alter G asser-S teiner;

Dir. N orbert H orvatek , Dir. G ertrud Offen
bacher.

S c h u l e n :  St. L orenzen/K nittelfeld  (10); 
Hauptschule für Mädchen, Köflach (301).

O r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r :  E lisa
beth  Bersa, Ing. A nton W alten , Johann  Schlof- 
fer, G ünther Abel, Prof. Dr. Paul W idiwitz, 
Dir. Ferdinand H eyer, Dipl.-Ing. E lisabeth Fos- 
sel, Franz W iesler, Univ.-Prof. Dr. Ludwig 
Zechner, Elfriede Zechner, Reg.-Rat Dr. G eorg 
Antonoff, A dolf Kummer, Volksschule Sankt 
M agdalena/L ., Mr. H arald Lill, G ertraud Zirn- 
gast, Dr. A ngela Gollob, Rudolf Steiner.

Die Natur schützen!
W ir tragen  eine ernste  V erantw ortung für 

die Erhaltung der N atur. W as uns in ihr Freude 
und G esundheit gibt, dürfen w ir denen nach 
uns nicht als Feld der Zerstörung hin terlassen . 
Die Berglandschaft is t eines der w enigen Rück
zugsgebiete ursprünglicher N atur. D ieses „Öd
land" muß vo r der drohenden Ü bererschließung 
durch W ege, Aufzüge und Bahnen, H äuser und 
Zäune, K raftw erkbauten, Industrie  und anderen  
m eist kom m erziellen Zivilisationserscheinungen 
geschützt w erden. W ir M enschen brauchen 
w enigstens etw as Raum, in dem w ir in einer 
unzerstörten , unverdorbenen Umwelt allein  sein 
und zu uns selbst finden können. Ein solches 
G ebiet is t das G ebirge und muß es bleiben.

Für die Praxis schlägt sich dieses Bewußt
sein in den N aturschutzgesetzen n ieder, m it 
denen der B ergsteiger v e rtra u t sein sollte . Doch 
über den Pflanzen- und Tierschutz h inaus muß 
uns auch der Zustand der G ipfel und W ege 
am Herzen liegen. K onservendosen, Flaschen, 
Papier und sonstiger U nrat gehören dort nicht 
hin. Sie s teilen  ein bedauerliches A rm utszeug
nis dar. W ie leicht läß t sich das, w as w ir 
voll h inaufgetragen haben, leer w ieder mit 
h inunternehm en, falls w ir nicht vorziehen, es 
sorgfältig  un ter Schutt zu vergraben.

H alte t die Berge sauberI

Auszug aus dem A rtike l „Bergsteigergrund- 
sätze '1 der M itteilungen des österre ichischen 
A lpenvereines, Heft 1/2., Innsbruck.

Bergwacht im Bezirk Leoben
Der B ezirkseinsatz

le iter der Steirischen 
Bergwacht, Hoch
schulprofessor Dr. 
Ing. O. Friedrich, 
hat die O rtsste llen 
le ite r zu einer Be
sprechung zusam- 
m engerufen, die im 
Beisein des Bezirks- 
hauptm annes W irk!. 
H ofrat Dr. A. P faller 
und des Naturschutz
referenten  des Am

tes der Steierm ärkischen Landesregierung, Ober- 
reg ierungsra t Dr. C. Fossel, im Sitzungssaal 
der Bezirkshauplm annschaft Leoben stattfand.

Es w ar erforderlich, m it dem Erwachen der 
N atur und zu Beginn der B lütezeit m it den  ö rt
lichen Leitern der Bergwacht grundsätzliche 
Fragen für den D ienst der 212 BergwäoMer 
des Bezirkes zu besprechen, die sich frei
w illig als öffentliche W achorgane zum Schutze 
der N atur und zur Einhaltung der hiezu e r
gangenen Bestimmungen zur V erfügung geste llt 
haben.

Der Bezirkshauptm ann führte in se iner Ein- 
leitungs- und B egrüßungsrede u. a. aus, daß 
die technische und w irtschaftliche Entwicklung 
des 20. Jahrhunderts  allen, die für den N atur- 
und Landschaftsschutz verantw ortlich sind, Auf
gaben auferlegt, die nur gem eistert werden 
können, wenn besonders die Personen m ithel
fen, die Liebe zur H eim at und zur Schöpfung 
aufbringen und die gew illt sind, die N atur vor 
der gew issenlosen  V erunstaltungssucht und der 
rücksichtslosen A usbeutung durch unsere Zeit
genossen zu schützen. Die rasche Technisierung 
sowie die sprunghafte Verm ehrung der M ensch
h e it seien m it die Ursache, daß unsere Erde 
von ih rer Ursprünglichkeit immer m ehr einbüßt 
und sich allmählich in einen das gesam te Leben 
gefährdenden Zustand — Lawinen, Verschmut
zung des W assers usw. — begäbe.

Sowohl in diesen als auch in seinen späteren  
A usführungen im Laufe der Tagung lud der 
Bezirkshauptm ann die Bergwächter, denen er 
für ihre idealen  B estrebungen seine volle Un
terstü tzung zusagte, ein, sich in  allen Belangen 
des N aturschutzes an den N aturschutzreferenten 
der Bezirkshauptm annschaft, A m tsoberrevident 
M oder, zu wenden.

Die N aturschutzbeauftragten des Bezirkes 
Leoben, für den naturw issenschaftlichen Teil 
M ittelschulprofessor O berstud ienrat Dr. K. 
Schittengruber und für die technische Sparte 
Dipl.-Ing. G. Schwarz-Bergkampf, unterrichteten 
in kurzen R eferaten die örtlichen E insatzleiter 
in fachlicher Hinsicht. Letzterer bek ritte lte  die 
nahezu schon fertige P rojektierung der 110-kV- 
Leitung vom K raftw erk Hieflau über den 
H irscheggsattel entlang der G nesm auer nach 
dem U m spannwerk K apfenberg.
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ORR. Dr. C. Fossel e rläu te rte  die Gründe; 
d ieser Trassierung und beton te , daß nach lan 
gen und eingehenden Verhandlungen, keine an
dere Lösung gefunden w erden konnte. Eine 
w eitere  Belastung des W eges entlang der Pre- 
bichlstraße sei wegen der Stärke der Strom 
führung nicht möglich und eine V erkabelung 
sei wegen der enormen K osten und der Blitz
einschlaggefährdung bei den Ü bergangsstellen 
von F reileitungen in die V erkabelung infolge 
der H öhenlage nicht durchführbar. Eine Ü ber
spannung des G rünen Sees w ürde das Land
schaftsbild w eit m ehr beeinträchtigen.

Als besonderes V erd ienst der Bergw adit 
kann verm erkt w erden, daß w iederum  22 Berg- 
w achtanw ärter in die H and des B ezirkshaupt- 
mannes ihre Bereitschaft zur M itarbeit gelob
ten, daß ein Bergwächter seitens der S te ier
märkischen Landesregierung für seine 30jährige 
M itarbeit geehrt worden is t und daß die Berg- 
w achtangehörigen neben, ihren überw achungs
arbeiten  auch G elegenheit fanden, helfend e in 
zugreifen.

An die Bevölkerung ergeht w ie alljährlich 
die Bitte, die Steirische Bergwacht in ihrem 
W irken zu unterstü tzen , unsere Pflanzen und 
die w ildlebenden Tiere zu schonen, die na tu r
schutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten und 
zu verh indern  zu versuchen, daß unsere  schöne 
Heimat mit ihren  Bergen, Tälern und G ew äs
sern nicht en tste llt wird.

Messe-Ausstellung der Steirischen 
Bergwacht

Durch das großzügige Entgegenkom m en der 
G razer M esseleitung, V izebürgerm eister Stöffler, 
w ar es der Steirischen Bergwacht möglich, bei 
der heurigen  Frühjahrsm esse ihre A nliegen b e 
züglich des N aturschutzes der b reiten  M asse 
nahezubringen. Zu diesem  Zweck w urde der 
Einsatzwagen der Steirischen Bergwacht als 
Propagandaw agen hergerichtet und auf dem 
M essegelände südlich der H alle eins beim 
H aupteingang aufgestellt. Der W agen w ar mit 
A ufklärungsm aterial über N aturschutz und die 
T ätigkeit der Bergwacht ausgestattet. Unser 
Bergwachtkam erad H erbert Schliefsteiner.. N eu
berg an der Mürz, ha t uns liebensw ürdiger
w eise 4 p räparie rte  G reifvögel unserer Alpen 
w ährend der Dauer der M esse zur Verfügung 
gestellt. Die rege Nachfrage der V ertre te r von 
Schulbehörden, alpinen V ereinen, der Jäg e r
schaft und der übrigen B evölkerung nach A uf
k lärungsm aterial (W andtafeln, Lesezeichen, Auf
klärungsschriften) bewies, daß die steirische 
Bevölkerung dem N aturschutz w ohlw ollend und 
aufgeschlossen gegenübersteht. Die Bitten um 
A ufklärungsm aterial w aren  so zahlreich, daß 
die vorhandene M enge an P lakaten usw. bei 
w eitem  nicht ausreichte. Großen Anklang, b e 
sonders bei den Schulen, fanden die Lesezei
chen, die dann auch schon innerhalb  der ersten  
Tage vollkom m en vergriffen w aren. W eiters 
w urde an zwei A benden vom Landesleiter der 
Steirischen Bergwacht, A lbin P 1 a w e t z, eine 
Farbdiaserie „K ostbarkeiten unserer steirischen 
Heimat" vorgeführt, die von den jew eiligen  
Zusehern sehr beachtet w urde. Zusammenfas 
send darf gesag t w erden, daß d ieser A usste l
lung ein unerw arte t großer Erfolg beschieden 
war. Abschließend möchte die Landesaufsicbt

der Steirischen Bergwacht an d ieser Stelle 
allen jenen, die m itgeholfen haben, diese A us
stellung durchzuführen, den herzlichsten Dank 
aussprechen. Vor allem sei V izebürgerm eister 
Stöffler als D irektor der Grazer M esse für die 
großzügige uentgeltliche G enehm igung dieser 
N aturschutzausstellung besonders gedankt. Die 
A usstellung w urde auch durch den Besuch des 
F rem denverkehrsreferenten  für Steierm ark, Lan
desrat Franz W egart, ausgezeichnet, welcher 
die ehrenam tliche T ätigkeit der Steirischen 
Bergwacht, die besonders dem Frem denverkehr 
zugute kommt, wohl zu schätzen weiß. Ebenso 
äußerten alle Politiker und V ertre te r der Be
hörden, die die A usstellung besuchten, ihre 
Zufriedenheit m it der ehrenam tlichen T ätigkeit 
der Steirischen Bergwacht.

Großeinsatz im Gebiet der 
Sommeralpe

ü b e r A nforderung der Bezirkshauptm ann
schaft W eiz vom 25. Mai 1965 w urde für 6., 
7. und 13. Jun i 1965 ein Großeinsatz der S tei
rischen Bergwacht im Gebiet der Sommeralm 
angeordnet. W egen der schlechten W itte iung  
entfiel der G roßeinsatz am 6. Juni. Am 7. Juni 
1965 w urde der Großeinsatz planm äßig durch
geführt. Von der Ortschaft Brandlucke ausge
hend, w urde das gefährdete G ebiet H interegg - 
A lm-Plankogel-Sommeralpe un ter Kontrolle ge
halten. Da die Sommeralpe von Ausflüglern 
m it Großraum -Autobussen besucht w ird, ist 
dieses G ebiet, in dem gegenw ärtig  die Flora 
in der Hochblüte steht, besonders gefährdet. 
D aher sind G roßeinsätze unumgänglich no t
wendig. Das A uftreten  der Bergwächter in 
größerer Anzahl als sonst bew irkte, daß sich 
die Ausflügler d iszipliniert verh ie lten . Im all
gem einen zeigte sich die Bevölkerung aufge
schlossen, so daß nur eine Abnahm e von 10 
Blüten des stengellosen Enzians notw endig war.

Bergahorn-Aktion
Die Bergwacht in Gröbming hat den rapiden 

Rückgang der Bergahorn in den T auerntälern  
und in der Ramsau festgeste llt und zu einer 
Behebung dieses den B estrebungen des N atu r
schutzes, aber auch der Jagd- und Forstw irt
schaft zuw iderlaufenden Entwicklung aufgerufen

ORR. Dr. Curt Fossel vom Amt der S te ie r
m ärkischen Landesregierung hat für die W ie
deranpflanzung von Bergahornen spontan  S 500.— 
gespendet. Zugleich erk lärte  sich der Collore- 
do'sche O berforstm eister Dipl.-Ing. v. Pott 
bereit, eine größere Anzahl von Jungbäum en 
zur Verfügung zu stellen.

Dee Wat<l$cluAJkccfaie$
Woche des Waldes in Steiermark — 

ein großer Erfolg
Aus Anlaß der „Woche des W aldes 1965" 

wurden in Steierm ark in verschiedenen G ebie
ten insgesam t 80.000 W aldpflanzen gesetzt. Die 
m eisten  hievon im steirischen G renzland, in den 
Bezirken Leibnitz, D eutschlandsberg und Feld
bach. A ber auch in O bersteierm ark, und zwar
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in Judenburg  und M urau zogen Schüler aus, 
um bei der A ufforstung des steirischen W aldes 
m itzuarbeiten. Den Anfang zu diesem  erfreu
lichen Reigen machten die Beam ten der Lan
desforstinspektion . Ihnen schlossen sich die 
Sängerschaft G othia, der Akadem ische Turn
verein  zu Graz, der V erein  Deutscher Studen
ten, die Keplerschule, die B undeslehranstalt

für Frauenberufe (unter EntSnschule bekannt), 
das 1. Bundesrealgym nasium , die H andelsaka 
demie und die Lehrerinnenbildungsanstalt an. 
Rund 500 Personen w urden m it A utobussen  zu 
den A ufforstungsplätzen gebracht. Das Gelin
gen d ieser A ufforstungen is t nur der hervo r
ragenden Zusam m enarbeit verschiedener D ienst
stellen  und p riva te r O rganisationen zu danken.

Vom Boden- bis zum N eusied lersee verbre i
ten sich diese oder ähnliche B auform en ; in  
der S te ierm ark  fälschlich a ls  „Salzburger
oder T iro lerhaus“ bezeichnet. Vom Sockel 
bis zum Dach eine einheitlich  küm m erliche  
G estaltung!

Zeichnung: W. R eisinger

Ohne V eränderung im G rundriß (obwohl 
dies nur zu oft notwendig w äre ) , läß t sich 
eine besonders den klim atischen und lan d 
schaftlichen V erhältn issen im  O stalpenraum  
besser entsprechende A ußengestaltung  
erreichen.

„Natur und Land"
Ganz besonders aufm erksam  machen w ir unsere  Leser auf die Zeitschrift des österreichischen 

Naturschutzbundes „Natur und Land", Redaktion und V erw altung W ien, I., Burgring 7.
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